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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 121-2022 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.215 

  

Eingereicht am: 14.06.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: de Meuron (Thun, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 Lerch (Langenthal, SVP) 
Leuenberger (Uettligen, EVP) 
Gasser (Ostermundigen, glp) 
Herren-Brauen (Rosshäusern, Die Mitte) 
Walpoth (Bern, SP) 
Kohler (Spiegel b. Bern, FDP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Telemedizin als Chance zur Stärkung der wohnortnahen medizinischen Grundversor-

gung! 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. Akteurinnen und Akteure zu vernetzen, mit dem Ziel die Chancen und möglichen Heraus-

forderungen der datenschutzkonformen Telemedizin auszuloten und damit die Qualität der 

wohnortnahen medizinischen Grundversorgung, insbesondere der Hausarztmedizin, zu 

stärken 

2. die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung betreffend Telemedizin zu erfassen und zu 

erforschen 

3. basierend auf den hierbei gewonnenen Erkenntnissen Pilotprojekte zur lokalen Umsetzung 

zu initiieren und geförderte Projekte wissenschaftlich zu begleiten, um ihre Nachhaltigkeit, 

Effektivität und Effizienz zu sichern 

4. Massnahmen zu fördern, die die Telemedizin in den Aus- und Weiterbildungen der Gesund-

heitsberufe verankern 

5. die für die Umsetzung nötigen Ressourcen und finanziellen Mittel bereitzustellen 

M 
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Begründung: 

Die Bedeutung von telemedizinischen Anwendungen und Gesundheits-Apps haben aufgrund neuer 

Technologien und des zunehmenden Einsatzes von mobilen Endgeräten mit leistungsfähigen Sen-

soren an Bedeutung gewonnen. Die Pandemie begünstigte diese Entwicklung und führte auch in der 

Gesundheitsversorgung zu einem Digitalisierungsschub, entsprechend einem wünschenswerten und 

unterstützungswürdigen Schritt in Richtung Vorantreiben der Digitalisierung im Gesundheitswesen. 

So dürfte die Telemedizin auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten gerade im ländlichen 

Raum und in unterversorgten Gebieten einen positiven Einfluss haben. Zudem stellt die Telemedizin 

für Menschen mit psychischer Behinderung und für Personen mit eingeschränkter Mobilität oft die 

einzige Möglichkeit dar, zeitnah medizinische Ersthilfe zu erhalten. Ergänzend dazu gibt es klare 

Hinweise, dass der Bedarf an raum- und ortsunabhängiges Erbringen von medizinischen Dienstleis-

tungen in komplexen Versorgungssituationen an Bedeutung gewonnen hat. 

Ein weiteres Anwendungsbeispiel stellt die Telemedizin in der Akutmedizin dar. So wurde im Kanton 

Bern im Jahr 2019 an der Universität Bern die vom TCS gestiftete Assistenzprofessur für Telenotfall-

medizin1 errichtet. Mit der Stiftungsprofessur soll auch Forschung zur «Best Practices» in der eNot-

fallmedizin bzw. der Telemedizin generell betrieben werden, das heisst herauszufinden, in welchen 

Fällen Telemedizin sinnvoll eingesetzt werden kann und in welchen nicht. Sie soll dabei das persön-

liche «Kümmern» im Verhältnis von Ärztinnen und Ärzten zu Patientinnen und Patienten unterstüt-

zen, nicht ersetzen. 

Der Kanton Bern soll Akteurinnen und Akteure in diesen Entwicklungen mit dem Ziel unterstützen, 

die medizinische Versorgung gerade in ländlichen Regionen zu verbessern und für die Bevölkerung 

besser zugänglich zu machen. Es ist relevant zu wissen, welche Erfahrungen die in der ärztlichen 

Grundversorgung tätigen Leistungserbringer wie Hausärzte/Hausärztinnen, Kinderärzte/Kinderärztin-

nen und Psychiater/Psychiaterinnen) während der Pandemie gemacht haben, welche Technologien 

existieren oder fehlen und wie die Datensicherheit gewährleistet ist. 

Auch sollen die Bedürfnisse und Vorstellungen dieser Berufsgruppen bezüglich Weiterentwicklung 

der Telemedizin erfasst werden. Die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung sollen mit entspre-

chenden Befragungen von Patienten und Patientinnen erfasst werden. Auf diese Fragen müssen 

Antworten gefunden werden. Der Regierungsrat soll im Rahmen seiner Möglichkeiten Ressourcen 

zur Verfügung stellen, mit dem Ziel, eine wohnortnahe, bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige 

medizinische Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und zu sichern. 

Aufbauend auf diese Erkenntnisse sollen lokale Pilotprojekte zur evidenzbasierten Anwendung von 

Telemedizin gefördert werden. Um die Nachhaltigkeit der kantonalen Investitionen zu sichern, sollen 

alle geförderten Projekte eine anwendungsbezogene Begleitforschung umfassen und ihre Erkennt-

nisse sollen auch in die Aus- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe einfliessen. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 

                                                   
1
 https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2021/medienmitteilungen_2021/thomas_sauter_wird_stiftungsprofes-

sor_fuer_telenotfallmedizin/index_ger.html 

Thomas Sauter wird Stiftungsprofessor für Telenotfallmedizin (unibe.ch) 

https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2021/medienmitteilungen_2021/thomas_sauter_wird_stiftungsprofessor_fuer_telenotfallmedizin/index_ger.html
https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2021/medienmitteilungen_2021/thomas_sauter_wird_stiftungsprofessor_fuer_telenotfallmedizin/index_ger.html
https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2021/medienmitteilungen_2021/thomas_sauter_wird_stiftungsprofessor_fuer_telenotfallmedizin/index_ger.html
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